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Erwägungen

E. 1
Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann unter anderem die
Verletzung von Bundesrecht gerügt werden ( Art. 95 lit. a BGG ). Die Feststellung des
Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer
Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für
den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann ( Art. 97 Abs. 1 BGG ). Das
Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt
hat. Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder
ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne
von Artikel 95 beruht ( Art. 105 Abs. 1 und 2 BGG ).

E. 2.1
Streitig und zu prüfen ist, ob die Vorinstanz zu Recht festgestellt hat, dass der
Beschwerdegegner am Geburtsgebrechen Ziff. 404 Anhang GgV leidet.

E. 2.2
Die Vorinstanz hat vorab auf ihre eigene Praxis verwiesen, wonach Ziff. 404 Anhang GgV
gesetzes- und verfassungswidrig sei. So könne es sich bei den beiden Voraussetzungen der
Diagnose und Behandlung vor der Vollendung des 9. Altersjahres höchstens um eine
widerlegbare Rechtsvermutung handeln. Gestützt darauf hat sie zur Frage des rechtzeitigen
Therapiebeginns erwogen, beim Versicherten sei gleichzeitig mit der Diagnosestellung im
November 2013 auch die Behandlungsbedürftigkeit in Form einer Ergotherapie
ausgewiesen gewesen. Auch sonst lägen keine Hinweise im Recht, dass die ADHS nicht
angeboren, sondern erworben sein könnte. Aus medizinischer Sicht sei denn auch nie in
Frage gestanden, dass ein angeborenes Leiden vorliege. Folglich müsse mit dem
Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit darauf geschlossen werden, dass der
Versicherte an einer ADHS gemäss Ziff. 404 Anhang GgV leide.

E. 2.3
Die IV-Stelle wendet in ihrer Beschwerde zu Recht ein, die vorinstanzliche Auffassung
betreffend die in Ziff. 404 Anhang GgV enthaltenen materiellen Anspruchsvoraussetzungen
verstosse gegen die ständige bundesgerichtliche Rechtsprechung (vgl. statt vieler: BGE 122
V 113 E. 3c/bb und E. 4c S. 122 ff.; Urteile 8C_23/2012 vom 5. Juni 2012 E. 5.1.1 und
9C_435/2014 vom 10. September 2014 E. 4.1, je mit Hinweisen). Danach handelt es sich
bei der objektiven Bedingung "mit bereits gestellter Diagnose als solche vor der
Vollendung des 9. Altersjahres auch behandelt" um zwei kumulativ zu erfüllende
Anspruchsvoraussetzungen. Diese stellen Abgrenzungskriterien dar, um zu entscheiden, ob
die Störung angeboren oder erworben ist. Das Fehlen von wenigstens einem der beiden
Merkmale begründet die unwiderlegbare Rechtsvermutung, dass kein Geburtsgebrechen im



Rechtssinne vorliegt. Dabei genügt weder eine vor dem Stichtag festgestellte
Behandlungsbedürftigkeit noch die Anmeldung für eine im Sinne von Ziff. 404 Anhang
GgV anerkannte Behandlung, um ein solches anzunehmen (ausführlich, mit eingehenden
Ausführungen zur abweichenden St. Galler Praxis: SVR 2017 IV Nr. 26 S. 73,
9C_418/2016 E. 6; bestätigt mit Urteilen 8C_316/2018 vom 23. Oktober 2018 E. 4.5 und
8C_606/2017 vom 7. November 2017 E. 3.1; vgl. auch MEYER/REICHMUTH,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3. Aufl. 2014, Rz. 51 zu Art. 13 IVG ).

Triftige Gründe für eine Gesetzes- und Verfassungswidrigkeit der Ziff. 404 Anhang GgV
ergeben sich auch aus dem angefochtenen Entscheid nicht (zu den Voraussetzungen für eine
Praxisänderung vgl. BGE 141 II 297 E. 5.5.1 S. 303; 137 V 417 E. 2.2.2 S. 422). An der
bisherigen Rechtsprechung ist daher festzuhalten. Weiterungen dazu erübrigen sich.

E. 3.1
Vor diesem Hintergrund bleibt entscheidrelevant, dass die Diagnose einer ADHS beim
Beschwerdegegner vor der Vollendung seines 9. Altersjahres gestellt wurde, nämlich
erstmals am 4. November 2013 (vgl. Bericht der Dienste B.________ vom 13. Mai 2014).

Was den rechtzeitigen Beginn einer ADHS-spezifischen Behandlung betrifft, hat das
kantonale Gericht verbindlich (E. 1) festgestellt, der Versicherte habe vor der Vollendung
seines 9. Altersjahres (einzig) eine Mal- und Gestaltungstherapie (ab Dezember 2012 bis 2.
Juli 2015) sowie eine logopädische Therapie (ab 23. März 2013) aufgenommen.

E. 3.2
Inwieweit diese Therapieformen im konkreten Fall geeignet gewesen sein sollen, den
therapeutischen Erfolg in einfacher und zweckmässiger Weise sicherzustellen (vgl. Art. 2
Abs. 3 GgV ), ist nicht ersichtlich. Vielmehr holten die Kinder- und Jugendpsychiater der
Dienste B.________ bei der Maltherapeutin und der behandelnden Logopädin Angaben
über den bisherigen Therapieverlauf ein. Mit Blick darauf hielten sie klar fest, trotz der
Intelligenz des Versicherten und seines Eifers hätten sich dessen Defizite (bisher) nicht
ausreichend kompensieren lassen. Daher werde eine Ergotherapie (ergotherapeutische
Begleitung) empfohlen. Diese biete dem Beschwerdegegner die Möglichkeit, einen
optimalen Umgang mit seinen Schwächen (Mühe bei der Aufmerksamkeit/Konzentration,
der Selbst- und Fremdwahrnehmung sowie im Bereich der Feinmotorik) zu erlernen und
eine Verbesserung seines Selbstwertgefühls zu erfahren (vgl. Bericht der Dienste
B.________ vom 18. November 2013, S. 3; ebenso die Stellungnahmen vom 13. Mai 2014
und 9. März 2015). Hingegen geht aus den medizinischen Akten mit keinem Wort hervor,
dass die Mal- und Gestaltungstherapie oder die Logopädie zur Behandlung der ADHS
(weiterhin) erforderlich gewesen wäre. Die nicht ärztlichen Angaben der behandelnden
Maltherapeutin, auf welche sich der Versicherte in seiner Vernehmlassung hauptsächlich
beruft, helfen unter diesen Umständen nicht weiter. Entgegen der Ansicht des kantonalen
Gerichts ergibt sich aus dem Urteil I 9/05 vom 16. Juni 2005 nichts anderes: Die dort
verordnete Psychomotorik-Therapie war von der Invalidenversicherung zu übernehmen,
weil sie - trotz erst nachträglicher Diagnosestellung - von Anfang an auch als notwendige
Behandlung der ADHS zu werten war. Indessen waren im Gegensatz zur vorliegenden
Aktenlage medizinische Unterlagen vorhanden, welche diesen Schluss zuliessen.

E. 3.3



Nahm der Versicherte die aus kinder- und jugendpsychiatrischer Sicht angezeigte
Ergotherapie hier erst im August 2014 auf (vgl. ergotherapeutischer Bericht vom 3. März
2015), so fand vor der Vollendung seines 9. Altersjahres am 21. Februar 2014 eindeutig
keine ADHS-spezifische Therapie statt. Dass die verspätete Anhandnahme dem
Beschwerdegegner bzw. seiner Mutter zuzurechnen ist, wird in letzter Instanz zu Recht
nicht in Abrede gestellt (vgl. SVR 2017 IV Nr. 26 S. 73, 9C_418/2016 E. 6.3.3). Wenn die
Vorinstanz zum Ergebnis gelangt ist, der Beschwerdegegner leide am Geburtsgebrechen
Ziff. 404 Anhang GgV, verletzt dies nach dem Gesagten Bundesrecht. Die Beschwerde ist
begründet.

E. 4
Das Verfahren ist kostenpflichtig. Die Gerichtskosten und eine allfällige
Parteientschädigung hätte grundsätzlich die unterliegende Partei zu tragen ( Art. 66 Abs. 1
Satz 1 BGG ; BGE 133 V 642 ). Unnötige Kosten hat indessen zu bezahlen, wer sie
verursacht ( Art. 66 Abs. 3 und Art. 68 Abs. 4 BGG ). Dies gestattet es auch, die Gerichts-
und Parteikosten ausnahmsweise dem kantonalen Gericht bzw. dem Gemeinwesen, dem
dieses angehört, aufzuerlegen. Die Vorinstanz setzt sich konsequent über die anwendbare
Rechtsprechung des Bundesgerichts (E. 3) hinweg, was sie in ihrer Vernehmlassung erneut
deutlich zum Ausdruck bringt. Damit hat das kantonale Gericht die Verwaltung zur
Beschwerde gezwungen. Dieser Umstand kann nicht dem Beschwerdegegner angelastet
werden. Demnach sind dem Kanton St. Gallen die Gerichts- und Parteikosten aufzuerlegen
(vgl. Urteil 9C_295/2018 vom 26. Juli 2018 E. 6). Letztere richten sich nach der
eingereichten Honorarnote vom 12. November 2018 (Fr. 1'367.10, einschliesslich
Mehrwertsteuer und Barauslagen).
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